
     

 

  
Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2025 20.11.2024 
 
Vorbehaltlich der parlamentarischen Zustimmung zum derzeit diskutierten Stand des Haushaltsbegleitgesetzes 
2025 würden sich die vorläufigen Berechnungsgrundlagen 2025 folgendermaßen darstellen: 
 
Zuweisungsmasse (lt. Titelübersicht HPE einschl. der zu erwartenden Steuerver- 
bundabrechnung i.H.v. -101 000 000,00 € und ohne Finanzausgleichsumlage) 5 482 622 000,00 € 
 
vorab:  
Bedarfszuweisungen (1,6%) 87 721 952,00 € 
 
Ansatz für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (üWk) 514 552 633,59 € 
      Betrag je Einwohner/-in der kreisfreien Städte 59,97 € 
      Betrag je Einwohner/-in der Landkreise 65,54 € 
      davon an:  große selbständige Städte 75,49 % 
                          selbständige Gemeinden 51,82 % 
 übrige Gemeinden / Samtgemeinden  35,55 % 
 
Verbleibender Betrag für Schlüsselzuweisungen 4 880 347 414,41 € 
davon: 
Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben (50,9 %)  2 541 198 529,93 € 

(einschließl. der Finanzausgleichsumlage = 57 347 672,00 € 
und einschließl. Unrichtigkeit aus Vorjahren = -245 976,00 €) 

 
Grundbetrag (unter Einbeziehung der Finanzausgleichsumlage)  1 419,61 € 
 
v.H.-Sätze für Steuerkraftberechnung für Städte mit weniger als 100.000 Ew. 
 
  Grundsteuer A  362 
  Grundsteuer B  387 
      Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen: Gewerbesteuer 356 
   v.H.-Satz f. Messbeträge IV/2023 91 
  v.H.-Satz f. Messbeträge I-III/2024 91 
 
v.H.-Sätze für Steuerkraftberechnung für Städte und Gemeinden mit 100.000 und mehr Ew. 
 
  Grundsteuer A  348 
  Grundsteuer B 483 
      Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen: Gewerbesteuer  403 
   v.H.-Satz f. Messbeträge IV/2023  92 
  v.H.-Satz f. Messbeträge I-III/2024  92 
 
Steuerkraftmesszahl für Schlüsselzuweisungen  
Gemeindeaufgaben Niedersachsen insgesamt 10 874 798 495 € 
 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (49,1 %) 2 396 206 236,48 € 
      (einschließl. Unrichtigkeit aus Vorjahren = -44 344,00 €) 
 
Grundbetrag   688,52 € 
 
 
 v.H.-Satz der Umlagegrundlagen  41 
 Durchschnitt der Soziallasten 2021/2022  1 027 337 608 € 
 Einwohnererhöhungswert Soziallasten 3 119 653 
 Fläche der Landkreise und kreisfreien Städte (31.12.2023) 47 709,98 qkm 
 Einwohnererhöhungswert Fläche  1 260 340 
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Umlagekraftmesszahl für Zuweisungen   
Niedersachsen insgesamt 5 396 849 692 € 
 
KHG – Umlage (vorläufige Werte; die Bekanntmachung des MS steht noch aus) 
 
Umlagekraftmesszahl für Umlagen KHG 13 302 071 280 € 
 
Umlage „Zins- und Tilgungsleistungen für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung“ 10 526 136,54 € 
 Grundbetrag nach Einwohner/-in 0,6584147 € 
 Grundbetrag nach Umlagekraft 0,0003956 € 
 
Umlage „Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) Nr. 1 KHG“ 2 102 368,81 € 
 Grundbetrag nach Einwohner/-in 0,1315041 € 
        Grundbetrag nach Umlagekraft 0,0000790 € 
 
Umlage „Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG“ 46 794 944,50 € 
 Grundbetrag nach Einwohner/-in 2,9270454 € 
        Grundbetrag nach Umlagekraft 0,0017589 € 
 
Umlage „Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG“ 2 127 242,21 € 
 Grundbetrag nach Einwohner/-in 01330599 € 
 Grundbetrag nach Umlagekraft 0,0000799 € 
 
Umlage „Maßnahmen des Krankenhausstrukturfonds nach § 12 KHG“ 4 214 607,94 € 
 Grundbetrag nach Einwohner/-in 0,2636256 € 
        Grundbetrag nach Umlagekraft 0,0001584 € 
 
Umlage Sondervermögen „Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG “ 122 001 925,33 € 
 Grundbetrag nach Einwohner/-in 7,6312768 € 
 Grundbetrag nach Umlagekraft 0,0045858 € 
 
 
 
Entschuldungsumlage lt. Haushaltsplan 2025 35 000 000 € 
 
Anteil Gemeindeebene (50,9%) 17 815 000 € 
 
Anteil Kreisebene (49,1 %) 17 185 000 € 
 
Der Berechnung ist ein Betrag von 17 816 622,45 € (Gemeindeebene) und 17 185 178,04 € (Kreisebene) zugrunde gelegt 
worden, um bei der Festsetzung der Entschuldungsumlage entstandene geringfügige Rundungsdifferenzen ausgleichen zu 
können. 
 
Zu berücksichtigende Einwohnerzahl für die Schlüsselzuweisungen 8 101 127 
5-Jahres-Durchschnitt oder höher  
 
Zu berücksichtigende Einwohnerzahl für die Schlüsselzuweisungen 8 098 618 
8-Jahres-Durchschnitt oder höher  
 
Zu berücksichtigende Einwohnerzahl für die Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises und die Berechnung der Umlagen gem. NKHG 7 993 546 
 
 
 
Hinweise: 
Die genannten Werte verstehen sich als Orientierungsgrößen, weil sie noch Unsicherheiten enthalten. So konnten u. a. die 
Soziallasten 2022/2023 noch nicht berücksichtigt werden. Die Berechnung erfolgte daher zunächst mit den Werten aus 
2021/2022. Auch eine endgültige Steuerverbundabrechnung für 2024 konnte noch nicht in die Berechnung der Zuweisungs-
masse einfließen. Die Steuerkraft bedarf noch der abschließenden Abstimmung. Außerdem werden hilfsweise die Einwohner-
zahlen vom 30.06.2023 Basis Zensus 2022 verwendet, da die Einwohnerzahlen vom 30.06.2024 Basis Zensus 2022 noch 
nicht vorliegen. 
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